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B. Leistungskonzept Mathematiki 
 

1. Fachspezifische Vorgaben der Lehrpläne zur Leistungsbewertung 

Sekundarstufe I 

Die Leistungsbewertung im Fach Mathematik der Sekundarstufe I orientiert sich an 
den Kompetenzen, die im Kernlehrplan für die Sekundarstufe I angegeben werden, 
und auf Inhalte, die im Unterricht vermittelt werden.  

 

Sekundarstufe II 

Die Leistungsbewertung im Fach Mathematik der Sekundarstufe II orientiert sich an 
den in den Richtlinien und Lehrplänen für die Sekundarstufe II formulierten 
Grundsätzen sowie an den im Zentralabitur angewandten Prinzipien der 
Leistungsbewertung. 

 

 
2. Beurteilungsbereich Klassenarbeiten Sekundarstufe I 

2.1. Anzahl und Dauer von Klassenarbeiten 

 
Klasse Anzahl Dauer 

(nach Unterrichtsstunden) 
5 6 1 
6 6 1 
7 6 1 
8 5 1 
9 4 1-2 

 

 

2. 2 Konzeption von Klassenarbeiten 

Die Konzeption von Klassenarbeiten orientiert sich an den im Kernlehrplan 
formulierten Grundsätzen. Insbesondere bedeutet das, dass die 
Aufgabenstellungen die im Unterricht erworbenen Kompetenzen und 
Arbeitsweisen wiederspiegeln. Das Anspruchsniveau und der Komplexitätsgrad 
der Aufgaben wird im Laufe der Jahre kontinuierlich gesteigert, so dass neben 
reproduktiven Aufgabentypen zunehmend Aufgaben eine Rolle spielen, bei denen 
es um Begründungen, die Darstellung von Zusammenhängen, Interpretationen 
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und kritische Reflexionen geht. Bei der Aufgabenkonzeption sind insbesondere 
die prozessbezogenen Kompetenzen zu berücksichtigen. 
 
Über die Grundsätze des Kernlehrplans hinaus weist die Fachkonferenz darauf 
hin, dass bei der Konzeption einer Klassenarbeit darauf zu achten ist, dass der 
Umfang der Klassenarbeit so bemessen wird, dass das Bearbeiten aller Aufgaben 
innerhalb der angesetzten Zeit gut geleistet werden kann.  
 
In Anlehnung an die Formate der Zentralen Klausur in der Einführungsphase und 
der Klausur im Zentralabitur enpfiehlt die Fachkonferenz, schon ab Klasse 7 bei 
den Klassenarbeiten einen hilfsmittelfreien Teil voranzustellen, bei dem weder 
der Einsatz des Taschenrechnern, noch der Formelsammlung erlaubt ist. Die 
Dauer dieses sog. „händischen Teils“ wird vom Fachlehrer nach eigenem 
Ermessen festgelegt. 
 

 

2.3 Beurteilungskriterien / Leistungsrückmeldung 

Die Beurteilung von Klassenarbeiten erfolgt auf der Grundlage eines vom 
Fachlehrer/der Fachlehrerin erstellten Erwartungshorizontes.  Anhand einer 
Lehrerlösung mit Punktzuweisungen zu den einzelnen Lösungsschritten werden 
die bearbeiteten Aufgaben der Klassenarbeit oder sogar einzelne Lösungsschritte 
mit einer der Leistung angemessenen Punktangabe in der Form „erreichte 
Punkte/mögliche Punkte“ bewertet. Dabei soll auch die Darstellungsleistung in 
die Bepunktung mit einfließen. Nicht bearbeitete Aufgaben werden vermerkt und 
erhalten die Punktangabe „0 Punkte/mögliche Punkte“. Die Gewichtung der 
Aufgaben durch die Punktzuweisung muss dem Schüler/der Schülerin nicht 
schon während der Klassenarbeit bekannt gegeben werden. Sie kann 
gegebenenfalls auch während der Korrektur der Klassenarbeit noch verändert 
werden. 

Die Notenfindung für die Klassenarbeit erfolgt mit Hilfe eines Punkterasters. Die 
Grenze zwischen den Noten „ausreichend“ und „mangelhaft“ wird in der Regel 
zwischen 45% und 50% der erreichbaren Gesamtpunktzahl gesetzt. Die Note 
„ungenügend“ entspricht einer unter 20% der erreichbaren Punkte liegenden 
Gesamtpunktzahl. In begründeten Ausnahmefällen kann von diesen Grenzen 
abgewichen werden. Für die Noten „sehr gut“ bis „ausreichend“ sind äquidistante 
Abstände im Punkteraster zu wählen.  

Die Fachkonferenz empfiehlt, den Schülerinnen und Schülern bei der Rückgabe 
der Klassenarbeit den mit Punkten versehenen Erwartungshorizont mitzugeben, 
um erstens größtmögliche Transparenz über das Zustandekommen der Note zu 
schaffen und zweitens das Nachholen von eventuellen Defiziten anhand der 
Lehrerlösungen zu ermöglichen.  
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Schüler und Schülerinnen mit defizitären Leistungen erhalten eine 
Förderempfehlung, die sowohl Hinweise darauf enthält, welche Kopetenzen 
bereits vorhanden sind, als auch Hinweise darauf, an welchen Kompetenzen noch 
gearbeitet werden muss. Die Empfehlung sollte in kurzer Form schriftlich unter 
der Arbeit oder auf dem beigfügten Bewertungsblatt  erfolgen. 

 

3. Beurteilungsbereich Klausuren Sekundarstufe II 
3.1 Anzahl und Dauer von Klausuren 
 

 GK LK 
 
 

Anzahl Dauer  
(in Std.=45 Min. 
bzw. Minuten) 

Anzahl Dauer 
(in Std.=45 Min. 
bzw. Minuten) 

EF 4 2 Std.*   
Q1.1 2 2 Std. 2 3 Std. 
Q1.2 2 2 Std. 2 3 Std. 
Q2.1 2 3 Std. 2 4 Std. 
Q2.2 1 180 Min. 1 255 Min. 

*Die 4. Klausur in EF ist eine NRW-Zentralklausur. Die Länge richtet sich nach 
den zentralen Vorgaben. 
 
 
3.2 Konzeption von Klausuren 

Die Konzeption von Klausuren orientiert sich an den Aufgabenstellungen des 
Zentralabiturs. Das bedeutet insbesondere, dass die drei Anforderungsbereiche 
„Wiedergabe von Kenntnissen“, „Anwenden von Kenntnissen“ und „Problemlösen 
und Werten“ Berücksichtigung finden und dass die Aufgaben ein hinreichend 
breites Schwierigkeitsspektrum bieten. In der Qualifikationsphase ist auch den 
unterschiedlichen Anforderungsebenen von Grund- und Leistungskursen 
Rechnung zu tragen. Sowohl in Bezug auf den Aufgabenumfang, als auch auf die 
Komplexität der Aufgabenstellungen oder die zur Bearbeitung erforderlichen 
Kenntnisse muss zwischen Grund- und Leistungskursen ein deutlich erkennbarer 
Unterschied bestehen. 
 

In Anlehnung an die Formate der Zentralen Klausur in der Einführungsphase und 
der Klausur im Zentralabitur enpfiehlt die Fachkonferenz, bei allen Klausuren der 
Oberstufe einen hilfsmittelfreien Teil voranzustellen, bei dem weder der Einsatz 
des Taschenrechnern, noch der Formelsammlung erlaubt ist. Die Dauer dieses 
sog. „händischen Teils“ wird vom Fachlehrer nach eigenem Ermessen festgelegt. 
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Die Formulierungen der Arbeitsaufträge orientieren sich an den für das 
Zentralabitur im Fach Mathematik veröffentlichten Operatoren. 
 
 
3.3 Beurteilungskriterien / Leistungsrückmeldung 
 
Die Beurteilung von Klausuren erfolgt auf der Grundlage eines vom 
Fachlehrer/der Fachlehrerin erstellten Erwartungshorizontes.  Anhand einer 
Lehrerlösung mit Punktzuweisungen zu den einzelnen Teilaufgaben werden die 
bearbeiteten Aufgaben der Klausur oder sogar einzelne Lösungsschritte mit einer 
der Leistung angemessenen Punktangabe in der Form „erreichte 
Punkte/mögliche Punkte“ bewertet. Dabei soll auch die Darstellungsleistung in 
die Bepunktung mit einfließen. Nicht bearbeitete Aufgaben werden vermerkt und 
erhalten die Punktangabe „0 Punkte/mögliche Punkte“. Die Gewichtung der 
Aufgaben durch die Punktzuweisung muss dem Schüler/der Schülerin nicht 
schon während der Klausur bekannt gegeben werden. Sie kann gegebenenfalls 
auch während der Korrektur der Klausur noch verändert werden. 

Die Notenfindung für die Klausur erfolgt in der Regel anhand der für das 
Zentralabitur vorgesehenen prozentbezogenen Bewertungstabelle, die 
folgendermaßen aussieht: 

Note Erreichte Punkte 

(in %) 

1+ 95 – 100 

1 90 – 94 

1- 85 – 89 

2+ 80 – 84 

2 75 - 79 

2- 70 - 74 

3+ 65 - 69 

3 60 – 64 

3- 55 – 59 

4+ 50 – 54 

4 45 – 49 

4- 39 – 44 

5+ 33 – 38 
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5 27 - 32 

5- 20 - 26 

6 19 – 0 

  

In begründeten Ausnahmefällen kann von dieser Tabelle abgewichen werden. 

Die mit Punkten versehenen Erwartungshorizonte werden den Schülerinnen und 
Schülern bei der Rückgabe der Klausur ausgehändigt. Damit wird erstens 
größtmögliche Transparenz über das Zustandekommen der Note geschaffen und 
zweitens das Nachholen von eventuellen Defiziten anhand der Lehrerlösungen 
ermöglicht. 

Schüler und Schülerinnen mit defizitären Leistungen erhalten eine 
Förderempfehlung, die sowohl Hinweise darauf enthält, welche Kopetenzen 
bereits vorhanden sind, als auch Hinweise darauf, an welchen Kompetenzen noch 
gearbeitet werden muss. Die Empfehlung kann in schriftlicher oder auch in 
mündlicher Form erfolgen. 

 

 
4. Beurteilungsbereich Sonstige Mitarbeit 

 4.1 Formen der Sonstigen Mitarbeit 

Zur Sonstigen Mitarbeit gehören in der Mathematik insbesondere die Bereiche 

 

 Unterrichtsgespräch 
 Einzelarbeit 
 Partner- und Gruppenarbeit 
 Präsentationen vor der Klasse 
 Schriftliche Übungen (optional) 
 Referate (seltener) 

 
  

4.2 Kriterienorientierte Beobachtung und Bewertung der Leistungsentwick-
lung  

 
In allen hier genannten Unterrichtssituationen wird der Schüler/die Schülerin 
von seinem Fachlehrer/seiner Fachlehrerin wahrgenommen in jeder für die 
Leistungsbeurteilung relevanten Hinsicht. Es gibt insofern keine 
bewertungsfreien Lernzeiten, es sei denn der einzelne Fachlehrer definiert solche 
klar und deutlich. Wir nehmen den Schüler/die Schülerin in allen Phasen des 
Unterrichts ernst. Allerdings spielt nicht in jeder Unterrichtsphase die fachliche 
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Qualität des Schülerbeitrages die entscheidende Rolle für die Beurteilung. 
Insbesondere in Erarbeitungsphasen neuer Themenbereiche sind fachliche 
Fehler erlaubt und sogar methodisch willkommen, weil sich Diskussionen daran 
anknüpfen können, die ein tieferes Verständnis des Unterrichtsthemas bewirken.   

Die Kriterien der Beurteilung der momentanen Leistung des Schülers/der 
Schülerin und seiner/ihrer Leistungsentwicklung werden in einem 
Kriterienkatalog dem Leistungskonzept gesondert angehängt . 

 
 

 4.3 Leistungsrückmeldung, individuelle Förderung 

 Die Note für die Sonstigen Leistungen wird den Schülerinnen/den 
Schülern der Sek. I spätestens am Ende des Halbjahres mitgeteilt. In der 
Sek. II erfolgt die Rückmeldung der Note für die Sonstige Mitarbeit 
spätestens am Ende jeden Quartals. Auf Nachfrage erfahren die 
Schülerinnen und Schüler auch zu anderen Zeitpunkten Auskunft über 
ihren Leistungsstand.  

 Beratungsgespräche mit dem Ziel der individuellen Förderung finden 
einmal pro Halbjahr am Elternsprechtag statt und bei Handlungsbedarf 
oder auf Nachfrage in der wöchentlichen Lehrersprechstunde bzw. in 
einem eigens für die Beratung angesetzten Termin. 

 

 

5.  Die Zeugnisnote 
 
Für die Zeugnisnote werden grundsätzlich die sonstigen Leistungen im 
Unterricht und die schriftlichen Arbeiten annähernd gleichwertig berücksichtigt.  
 

  

6. Beurteilungsbereich Facharbeit im 2. Halbjahr der Q1 
 
Die Vorgaben und Beurteilungskriterien für eine Facharbeit im Fach Mathematik 
sind in einem gesonderten Dokument angehängt. 
 

 

 

 

                                                        
i Beschluss der Fachschaft Mathematik in einer Dienstbesprechung vom 19.03.2013, ergänzt durch 
Beschlüsse in der Fachkonferenz am 03.11.2016 


